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Liebe Schüler,
es liegt uns sehr am Herzen, dass ihr sicher zur 
Schule kommt. Je älter ihr werdet, desto mobiler 
werdet ihr und umso wichtiger ist es, dass ihr 
im Straßenverkehr achtsam seid und auf andere 
Rücksicht nehmt. 

Damit ihr euch gut auskennt, haben wir euch 
in dieser Broschüre die wichtigsten Hinweise 
zusammengestellt. Bitte achtet besonders auf 
die Hinweise zur Sicherheit und die Ausstattung 
eurer Fahrzeuge. 
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Liebe Eltern,
die Sicherheit Ihres Kindes ist uns ein besonderes  
Anliegen und wir möchten Ihnen mit dieser  
Broschüre eine Unterstützung bieten. Mit der zu-
nehmenden Mobilität Ihres Kindes wächst auch 
die Verantwortung. Die wichtigsten Hinweise zur 
Sicherheit im Straßenverkehr können Sie dieser 
Broschüre entnehmen. Bitte achten Sie darauf, 
dass die Fahrzeuge Ihres Kindes verkehrstauglich 
ausgestattet sind. 

Wir begrüßen es sehr, wenn Ihr Kind selbstständig 
zur Schule kommt, sind uns aber auch bewusst, 
dass dies nicht immer möglich ist. Falls es mal gar 
nicht ohne Auto geht, bitten wir Sie, Ihr Kind nicht 
direkt vor die Schule zu fahren. Sie lösen damit ein 
Verkehrschaos zu den Stoßzeiten aus und gefähr-
den die Schüler, die selbstständig zur Schule kom-
men. Vereinbaren Sie einen geeigneten Treffpunkt 
im Umfeld der Schule.

Eine gute Verkehrserziehung ist eine gemeinsame 
Aufgabe zwischen Eltern, Schule, Polizei und Ord-
nungsbehörde. Bleiben Sie Ihrem Kind stets ein 
Vorbild. Wir unterstützen Sie gerne und wünschen 
Ihrem Kind einen guten Start für die Schule und 
eine Schulzeit ohne Schäden im Straßenverkehr. 

  Mit freundlichen Grüßen

Gottfried Störmer 
Bürgermeister

Matthias Seltenreich 
Leiter der Polizeistation
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Sicherheit im Straßenverkehr

Kopfhörer bei Fußgängern
Als Fußgänger darfst du Kopfhörer im Straßenverkehr  
tragen. Du musst auch nicht, wie beim Fahrrad- oder  
Autofahren, mit einem Bußgeld rechnen. 

Haben Fußgänger Kopfhörer im Ohr, wird der Verkehrs-
lärm abgeschwächt oder sogar ganz überhört. Nutzt du 
also Kopfhörer im Straßenverkehr, übertönt die Musik den 
Verkehrslärm. Überhörst du so den Bus oder Autos, kann 
das schlimme Folgen haben. Das heißt, Musik überlagert 
fast alle Außengeräusche. Dabei kommt es natürlich auf 
die Lautstärke an. 

   Hörst du Musik, bekommst du von den 
   Außengeräuschen immer weniger mit  
   und bist in deiner eigenen Welt.  
     Das bedeutet, du achtest nicht  
     mehr auf die Umgebung und  
     deine Gedanken schweifen ab.
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Sicherheit im Straßenverkehr

Kopfhörer bei  
Fahrradfahrern
Kopfhörer sind beim Fahrradfahren  
im Straßenverkehr grundsätzlich erlaubt.  
Dabei kommt es aber auf die Lautstärke  
und die Ablenkung an. Verkehrsgeräusche  
werden nur schlecht oder sogar gar nicht  
wahrgenommen. 

Wann du beim Fahrradfahren mit Kopfhörern mit 
einer Strafe rechnen musst, hängt von der Situation ab. 
Hörst du durch die Lautstärke deiner Musik so wenig, 
dass du den Verkehr behinderst oder eine Gefahr bist, 
musst du mit einem Bußgeld rechnen.

Mit Kopfhörern im Straßenverkehr kannst du aber 
nicht nur wichtige Signale überhören, du reagierst 
auch langsamer. Das bedeutet, du kannst einem  
Hindernis vielleicht nicht mehr rechtzeitig  
ausweichen.
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Handy auf dem Fahrrad
AUFGEPASST!

Ein Handy darf auf dem Fahrrad nicht be-
nutzt werden. 
Wirst du mit deinem Handy auf dem Fahrrad erwischt,  
musst du mit einem hohen Bußgeld rechnen. 

Nicht nur das Telefonieren mit dem Handy in der 
Hand, sondern auch das Tippen von Nachrichten oder 
das Suchen von Musik ist verboten.

Mit dem Handy in der Hand bist du vom Straßen- 
verkehr abgelenkt und kannst schlimme Unfälle  
verursachen. Pass auf dich auf!

Auf der Seite der Polizei 
Südhessen findest Du 
Fahrrad-Comics zum  
Thema Sicherheit.
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Das verkehrstaugliche Fahrrad

Dein Fahrrad sollte  
immer verkehrstauglich  
ausgestattet sein!
WICHTIG sind folgende Punkte:

> Bremsen und Klingel

> Vorne: Reflektor und Lampe

> Speichen-Reflektoren oder Reflexstreifen

> Hinten: Reflektor und Rücklicht

TIPP: www.schuelerradrouten.de
Hier kannst du dir die beste Fahrradroute  
zu deiner Schule zusammenstellen

WICHTIG! die Lampe

WICHTIG!  
rotes Rücklicht 
mit Reflektor

Mit aufsteckbaren batteriebetriebenen  
Lichtern kannst Du das Rad leicht nachrüsten,  
damit Du im Dunkeln gesehen wirst.

Mach Dich sichtbar: durch 
helle oder reflektierende 
Kleidung, Accessoires und 
einen Helm.
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E-Scooter
Ab 14 Jahren, darfst du einen E-Scooter fahren. Aber aufgepasst: 
Nur E-Scooter mit Straßenzulassung und Betriebserlaubnis sind 
legal. Diese müssen auch versichert sein. Bremsen, Beleuch-
tungsanlage und die zulässige Höchstgeschwindigkeit von  
20 km/h sind vorgeschrieben. Achte beim Kauf eines Elektro- 
rollers unbedingt darauf, dass das Fahrzeug der aktuellen  
Verordnung entspricht und eine gültige Betriebserlaubnis hat. 
Wir empfehlen dir auch einen Helm zu tragen. 

E-Scooter sind auf Radwegen, Radfahrstreifen und in Fahrrad-
straßen erlaubt. Nur wenn diese fehlen, darf auf die Fahrbahn 
ausgewichen werden. Auf dem Gehweg, in der Fußgängerzone 
und in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung sind die 
kleinen E-Roller verboten. Auf dem E-Scooter darf nur 1 Person 
fahren. 

Wichtig: Für Fahrer unter 21 Jahren und Führerscheinneulinge  
in der Probezeit gelten 0,0 Promille. Sie dürfen also unter  
Alkoholeinfluss überhaupt nicht hinter den Roller-Lenker.

Hole dir Rat bei der Stadtpolizei:  
Mail an stadtpolizei@lampertheim.de 

Hoverboards und One Wheels  

sind im öffentlichen Straßenverkehr  

verbotenHINWEIS
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Du willst etwas verändern?

Du hast Ideen um Lampertheim für dich 
und deine Freunde besser zu machen?

Dann melde dich bei uns oder mach 
doch einfach mit!

Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Dich!

Hier unsere Aktionen im Überblick:

                 Jugendbeirat@lampertheim.de

Wir veranstalten Konzerte und Workshops

Wir reden über Ideen und tauschen uns aus

Wir machen Lampertheim sicherer

Wir renovieren Skaterparks und Bolzplätze 
...und noch ganz viel mehr!

Du willst mitbestimmen?
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Mofa-Führerschein  
ab 15 Jahren
Mofa fahren darf man ab 15 Jahren. Allerdings kann mit 
der theoretischen Ausbildung schon ein halbes Jahr vor-
her angefangen werden. Die Prüfung darf aber maximal 
drei Monate vor dem 15. Geburtstag abgelegt werden. 
Außerdem wichtig: Für die Anmeldung bei der Fahrschule 
ist die Zustimmung der Erziehungsberechtigten notwen-
dig, wenn man unter 18 Jahren alt ist.

Das Mofa darf mit einem max. Hubraum von 50 ccm 
ausgestattet sein. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 
25 km/h. Wer die Drosselung seines Rollers aufhebt, um 
schneller als 25 km/h fahren zu können, muss mit Strafen 
rechnen. Um im Straßenverkehr fahren zu dürfen, ist eine 
Betriebserlaubnis und eine Haftpflichtversicherung erfor-
derlich

Roller ab 16 Jahren 
Einen Roller darf man mit 16 Jahren fahren. Hierfür 
braucht man einen AM Führerschein. Ein Erste-Hilfe-Kurs 
und ein Sehtest sind Voraussetzung. 

Mit dem AM Führerschein dürfen alle zweirädrigen 
Kraftfahrzeuge gefahren werden, deren Höchstgeschwin-
digkeit 45 km/h beträgt und deren Hubraum auf 50 ccm 
begrenzt ist. Die Nutzleistung beläuft sich auf 4 kW. Klas-
sischerweise sind damit Moped und Roller gemeint. Auch 
ein Quad darf mit dem AM Führerschein gefahren wer-
den.

AUFGEPASST:  
Auf dem Roller und Mofa gilt die Helmpflicht. 

Führerscheine
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„Begleitetes Fahren“  
ab 17 Jahren
Durch die Teilnahme am „Begleiteten Fahren ab 17“ kann 
das Mindestalter für den Erwerb einer Fahrerlaubnis der 
Klassen B und BE (Pkw) auf 17 Jahre abgesenkt werden, 
verbunden mit der Auflage, dass das Fahrzeug bis zum 18. 
Geburtstag nur in Begleitung einer namentlich benannten 
„verkehrszuverlässigen“ Person geführt werden darf. Damit 
schließt das begleitende Fahren an die professionelle Aus-
bildung in den Fahrschulen an. Die Begleitperson hat keine 
Ausbildungsfunktion, sondern ist ein Ansprechpartner für 
die jungen Fahranfänger, der mit Rat und Hinweisen hilft.

Fährst du mit 17 Jahren einen Pkw ohne eine benannte 
Begleitperson, wird die Fahrerlaubnis widerrufen. Dazu 
kommt ein Bußgeld, ein Punkt im Fahreignungsregister, 
eine Verlängerung der Probezeit und vor der Neuerteilung 
der Fahrerlaubnis ist die Teilnahme an einem Aufbausemi-
nar nachzuweisen.
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Das Heimwegtelefon
Falls du dich auf deinem Weg nach Hause 
unwohl fühlst, hast du die Möglichkeit 
das Heimwegtelefon anzurufen. Während 
eines netten Telefonates, wirst du bis nach 
Hause begleitet und gibst zwischendurch 
immer wieder deinen aktuellen Standort 
durch. 

Heimwegtelefon 030 12074182 
So bis Do 20 bis 0 Uhr
Freitag & Samstag 20 bis 3 Uhr 



13

Busfahren
Wenn du mit dem Bus oder der Bahn fährst, dann pass 
bitte auf dich und andere gut auf. Es ist besonders gefähr-
lich, wenn du vor oder hinter dem haltenden Bus über die 
Straße läufst. Auch toben an der Bushaltestelle kann dich 
und andere gefährden. Falls der Bus bei der Einfahrt in  
die Haltestelle schwenken muss, hältst du besser 1 Meter 
Abstand zum Bordstein.

Damit die Bus- oder Bahnfahrt für alle Spaß macht, ist es 
wichtig nicht zu drängeln oder zu schubsen und auf Ältere 
oder kleine Kinder Rücksicht zu nehmen. 

Falls du während der Fahrt stehen musst, dann halte dich 
bitte immer gut fest. 

MAXX-Ticket
Für alle, die auch in der Freizeit im gesamten VRN-Ver-
bundgebiet mobil sein möchten, gibt es das MAXX-Ticket. 
Infos unter www.vrn.de.

Schülerticket Hessen
Das Schülerticket Hessen ist eine persönliche Jahreskarte 
(ohne Mitnahmemöglichkeit) der Landesregierung Hessen 
und der drei Verbünde VRN (Verkehrsverbund Rhein-Neckar), 
RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund) und NVV (Nordhessischer Ver-

kehrsVerbund). Mit dem Schülerticket Hessen ist man ein Jahr 
lang auch in den Ferien und in der Freizeit in ganz Hessen 
mobil. Du erhältst dein Hessen-Ticket unter www.vrn.de.
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©RISEONE
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Wenn ihr Lust habt auf legale Weise die  
Graffitikunst zu lernen, dann meldet euch bei mir.

Anfragen und Buchungen 
RISEONE  
0172 2485415 
 

Hat mich, seit ich sie kenne, einfach vom  
Hocker gehauen! 
Rappen war absolut nicht mein Ding... 
Breakdance hab ich ein bisschen probiert... aber NAHHH  
... bei Beatboxing und DJing war ich sowieso raus !! Hahaha  
Aber Malen hab ich schon immer geliebt !

Mein Cousin, ein bekannter Writer  – shout out 2 KIDone – hat mich mehr  
oder weniger dazu gebracht. Hab seine Sketches immer im Zimmer rum  
fliegen gesehen. Also hab ich sie entweder geklaut oder versucht mir zu merken.... 
…und ja, was soll ich sagen, dann war ich gefangen. 
Hab so manche Dinge erlebt –  illegal – und mittlerweile natürlich viel besser legal!
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Wir bedanken uns beim  
Jugendbeirat und der Jugend- 
förderung für die Unterstützung  
mit den Bildern.


